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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens  

1.1..Produktidentifikator 
    
    
 Handelsname: GETIFIX Maskierungsmittel MaM 

 
 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und 

Verwendungen, von denen abgeraten wird 
 Es liegen keine Informationen vor. 

 
 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
 Lieferant /  

Auskunftgebender Bereich: 
Getifix GmbH 

  Haferwende 1 – 28357 Bremen 
  Telefon +49 421 207770 
  Telefax +49 421 270521 
  E-Mail: info@getifix.de 
  Internet:  www.getifix.de 

 
 1.4 Notrufnummer:  
 Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer 
 Giftinformationszentrum (GIZ-

Nord) 
Universitatsmedizin Gottingen - 
Georg-August-Universität 

Robert-Koch Straße 40 
37075 Göttingen 

+49 551 19240 
 

  
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren   
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs  
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
Nicht eingestuft  
Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt  
Keine weiteren Informationen verfügbar   
2.2. Kennzeichnungselemente  
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
Keine Kennzeichnung erforderlich  

 
2.3. Sonstige Gefahren  
Keine weiteren Informationen verfügbar  

 
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen   
3.1. Stoffe  
Nicht anwendbar 

 
3.2. Gemische         

            

 Name   Produktidentifikator  %   Einstufung gemäß Verordnung  

         (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
 Kieselsäure, Kaliumsalz; MV > 3,2  (CAS-Nr.) 1312-76-1 < 30   Nicht eingestuft 
    (EG-Nr.) 215-199-1       
              
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen  

 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  

 Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bewußtlosen Menschen
   nichts eingeben. Betroffene Person in stabile Seitenlage bringen.  

 Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Bei Unwohlsein: die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position  
   ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.  

 Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Kontaminierte Kleidung ablegen und alle exponierten Hautpartien mit milder Seife und Wasser
   abwaschen, anschließend mit warmem Wasser abspülen.  

 Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.Eventuell  
   vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.  

 Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund ausspülen und 2-3 Gläser Wasser zu trinken geben.  
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4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Schäden : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte
  Gefährdung dar.
  

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.  
 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
   

5.1. Löschmittel  

Geeignete Löschmittel : Löschmittel auf die Umgebung abstimmen. Wassernebel. Sand. Trockenlöschpulver.
  Alkoholbeständiger Schaum. Kohlendioxid.

Ungeeignete Löschmittel : Keinen festen Wasserstrahl benutzen.
  

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Produkt selbst brennt nicht.

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Keine bekannt.
   

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung  

Löschanweisungen : Löschwasser nicht in die Umwelt ausfließen lassen. Zur Kühlung exponierter Behälter
  Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen.

Schutz bei der Brandbekämpfung : Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Schutzkleidung tragen. 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
  

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
Allgemeine Maßnahmen : Für gute Lüftung sorgen.

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Notfallmaßnahmen : Unnötige Personen entfernen.

6.1.2. Einsatzkräfte  
Schutzausrüstung : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät
  tragen. 
Keine weiteren Informationen verfügbar   
6.2. Umweltschutzmaßnahmen  
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen). Bei Freisetzung größerer Mengen 
zuständige Behörden informieren. 
 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschüttete Mengen so bald wie möglich mit trägen Feststoffen wie Ton oder Kieselgur
  aufsaugen. Entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen. 
   

6.4. Verweis auf andere Abschnitte   
Sichere Handhabung, siehe Abschnitt 7. Persönliche Schutzausrüstung, siehe Abschnitt 8. Beseitigung der Reinigungsabfälle siehe Abschnitt 13.   
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung  
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für gute Belüftung sorgen.

Hygienemaßnahmen : Bei Handhabung der Produkte eine gute Industriehygiene und angemessene 
  Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vorm Essen,
  Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere entblößte
  Stellen mit milder Seife und Wasser waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb
  des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen
  waschen.
 
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen : Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Im
  Originalbehälter aufbewahren. Vor Sonneneinstrahlung schützen. 
Zusammenlagerungsverbote : Von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
   

7.3. Spezifische Endanwendungen  

Sporen-, Biomasse- und Partikelbinder.    
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen   
8.1. Zu überwachende Parameter  
Keine weiteren Informationen verfügbar.  
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8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Für örtliche Absaugung oder allgemeine Raumentlüftung ist zu sorgen, um 
  Dampfkonzentrationen so gering wie möglich zu halten.

Handschutz : Schutzhandschuhe empfohlen (EN 374), z. B. Butylkautschuk, 0,5 mm. 
Augenschutz : Schutzbrille empfohlen (EN 166).

Haut- und Körperschutz : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Atemschutz : Bei normalem Gebrauch ist kein Atemschutz erforderlich.  
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften  
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen  : Flüssigkeit. Farblos

Geruch  : Charakteristisch

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar

pH  : < 10,5 
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar

Siedebeginn und Siedebereich : Keine Daten verfügbar

Flammpunkt : Keine Daten verfügbar

Verdampfungsgeschwindigkeit : Keine Daten verfügbar

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht anwendbar

Obere/unter Entzündbarkeits- und : Keine Daten verfügbar
Explosionsgrenzen   

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar

Dampfdichte : Keine Daten verfügbar

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar

Dichte  : Keine Daten verfügbar

Löslichkeit(en) : Wasser: vollständig mischbar.

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser : Keine Daten verfügbar

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar

Viskosität  : Keine Daten verfügbar

Explosive Eigenschaften : Produkt ist nicht explosionsgefährlich

Oxidierende Eigenschaften : Produkt ist nicht brandfördernd
    

9.2. Sonstige Angaben    
Keine weiteren Informationen verfügbar   
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität   
10.1. Reaktivität  
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt   
10.2. Chemische Stabilität  
Stabil bei empfohlenen Lager- und Anwendungsbedingungen gemäß Abschnitt 7.   
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen  
Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.   
10.4. Zu vermeidende Bedingungen  
Hitze. Direkte Sonnenbestrahlung.   
10.5. Unverträgliche Materialien  
Starke Oxidationsmittel. Starke Säuren. Reaktionen mit Leichtmetallen unter Bildung von Wasserstoff.   
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte  
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.   
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben  
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität : Nicht eingestuft

   Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft

   Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft

   Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.   
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Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

 
Keimzellmutagenität 

 
Karzinogenität 

 
Reproduktionstoxizität 

 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei 
wiederholter Exposition 

 
Aspirationsgefahr 

 
Mögliche schädliche Wirkungen auf den 
Menschen und mögliche Symptome 

 

 
: Nicht eingestuft 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
: Nicht eingestuft 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
: Nicht eingestuft 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
: Nicht eingestuft 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
: Nicht eingestuft 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
: Nicht eingestuft 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
: Nicht eingestuft 
 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  

 
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben  
12.1. Toxizität    

Akute aquatische Toxizität : Nicht eingestuft

Chronische aquatische Toxizität : Nicht eingestuft
   

Kieselsäure, Kaliumsalz; MV > 3,2 (1312-76-1)  
LC50 Fische   > 146 mg/l, 48 h, Leuciscus idus

    

EC50 Daphnia   > 146 mg/l, 24 h, Daphnia magna
     

     

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit      
Keine weiteren Informationen verfügbar   
12.3. Bioakkumulationspotenzial  
Keine weiteren Informationen verfügbar   
12.4. Mobilität im Boden  
Keine weiteren Informationen verfügbar   
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  
Erfüllt nicht alle Prüfkriterien für Persistenz, Bioakkumulation und Toxizität und wird daher nicht als PBT- oder vPvB-Stoff eingeordnet.   
12.6. Andere schädliche Wirkungen  
Keine weiteren Informationen verfügbar   
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung  
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung   

Verfahren der Abfallbehandlung : Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht im Hausmüll entsorgen.

Abfallschlüsselnummer : Die Abfallschlüsselnummer ist nicht nur Produkt- sondern im Wesentlichen 
  Anwendungsbezogen.

  06 02 Abfälle aus HZVA von Basen

  06 02 99 Abfälle a.n.g.

Verpackungen Vor dem Entsorgen müssen die Verpackungen vollständig restentleert werden. Bei
  vollständiger Leerung der Behälter können diese wie andere Verpackungen dem Recycling
  zugeführt werden. 

 
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport  
Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN   

 ADR  IMDG IATA ADN RID 
 14.1. UN-Nummer     
 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften    
       

 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung    
 Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar
        

 14.3. Transportgefahrenklassen    
 Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar
      

 Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar
        

 14.4. Verpackungsgruppe    
 Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar
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ADR  IMDG IATA ADN RID 
 

14.5. Umweltgefahren     
 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 
Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein  

Meeresschadstoff: Nein  

     
 

       

  Keine zusätzlichen Informationen verfügbar  
 

         
 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
 

- Landtransport  
Nicht anwendbar 

 
- Seeschiffstransport  
Nicht anwendbar 

 
- Lufttransport  
Nicht anwendbar 

 
- Binnenschiffstransport  
Nicht anwendbar 

 
- Bahntransport  
Nicht anwendbar   
14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code  
Nicht anwendbar   
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften   
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

 
15.1.1. EU-Verordnungen  
Enthält keinen den Beschränkungen von Anhang XVII unterliegenden Stoff.  
Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff.  
Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff. 

 
15.1.2. Nationale Vorschriften   

Deutschland   
Wassergefährdungsklasse (WGK) : 1 - schwach wassergefährdend

WGK Anmerkung : Einstufung gemäß Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
   (AwSV) vom 18. April 2017

Lagerklasse (LGK) : 10-13 
    

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung   

Keine weiteren Informationen verfügbar     
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben  

 Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES
  RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
  Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und
  1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. 
 Änderungen im Vergleich zur Vorgängerversion  : Generelle Überarbeitung

 Abkürzungen und Akronyme: 
   

 ADN Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 
   

 ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
   

 CLP Verordnung zur Einstufung Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
   

 DMEL Hergeleiteter minimal Effect Level (Derived Minimal Effect level)
   

 DNEL Hergeleiteter nicht-Effect Level (Derived-No Effect Level)
   

 EC50 Mittlere Effekt Konzentration (Median effective concentration)
   

 IATA Internationale Luftverkehrs-Vereinigung 
   

 IMDG Internationales Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter im Seeverkehr
   

 LC50 Mittlere lethale Konzentration (Median lethal concentration)
   

 LD50 Mittlere lethale Dosis (Median lethal dose)
   

 PNEC Vorhergesagte nicht-Effekt Konzentration (Predicted No-Effect Concentration)
   

 PBT Persistent, Bioakkumulieren, Giftig (Persistent, Bioaccumulative, Toxic)
   

 REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
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RID Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr

  

STP Kläranlage 
  

vPvB Sehr Persistent, sehr Bioakkumulierend (Very Persistent and Very Bioaccumulative)
  

 
EU-Sicherheitsdatenblatt (REACH Anhang II) 
 
 

Weitere Hinweise: 
Dieses Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen. Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer 
Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt 
entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EU-Gesetzgebung. Dieses 
Sicherheitsdatenblatt ist dazu bestimmt, die wesentlichen physikalische,  sicherheitstechnischen, toxikologischen und 
ökologischen Daten dieses Produktes zu vermitteln sowie Empfehlungen für den sicheren Umgang, z.B. bei Lagerung, 
Handhabung und Transport zu geben. Es soll durch sachgerechte Informationen dem Schutz des Menschen und der 
Umwelt dienen. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. 
Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck 
zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. 
Bestehende Gesetze und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfänger 
unserer Erzeugnisse in eigener Verantwortung zu beachten. 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres  Produktes und stellen 
keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Für Fehler in der ausgedruckten Form übernehmen wir keine Gewähr. 
 (Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.) 
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